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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 29. Mai 1980 angemeldete und am 07. Januar 1981 

veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 

80 810 179.4 1st am 26. Oktober 1983 das europâische Pa-

tent 0 022 065 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent haben die BeschwerdefUhrerin 

(Einsprechende II) und eine weitere Einsprechende (Em-

sprechende I) Einspruch eingelegt und beantragt, das Pa-

tent zu widerrufen, da der Gegenstand des Patents nach den 

Artikein 52 bis 57 EPU nicht patentfähig sei. 

Die Einsprechende II stützte ihren Einspruch ferner noch 

darauf, daB die Erfindung in der Patentschrift nicht so 

offenbart sei, daB sie ein Fachmann ausführen könne 

(Art. 100 b EPU). 

Mit Zwischenentscheidung vom 10. Juni 1986 hat die Em-

spruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrechterhaltung 

des Patents mit den in der Nitteilung gemäi3 Regel 58 (4) 

EPU yam 31. Oktober 1985 angegebenen Unterlagen Em-

spruchsgrunde nach Artikel 100 EPO nicht entgegenstUnden. 

Gegen die Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin 

) 	 (Einsprechende II) am 28. Juni 1986 Beschwerde eingelegt. 

Die Beschwerdegebühr ist am selben Tag entrichtet worden 

und die schriftliche Begrundung ist am 18. Oktober 1986 

eingegangen, mit den Anträgen, das Patent zu widerrufen 

und hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumnen. 

Nachdem die Beschwerdegegnerin mit ihrem am 10. Februar 

1987 eingegangenen Schriftsatz zum Beschwerdevorbringen 

Stellung genomnmen hatte, hat die Kanrnter in ihrem Bescheid 

00170 	 . . . 1... 



2 	 T 201/86 

vom 1. Juni 1988 ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt, 

wonach beim Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische 
Tätigkeit gesehen werden könne. 

Die Beschwerdegegnerin hat am 22. Juni 1988 hierauf er-

widert und einen Satz AnsprUche als Hauptantrag sowie zwei 
weitere, als Hilfsantrag I und II bezeichnete Hilfsantrãge 
eingereicht. 

In einer der Ladung zur mUndlichen Verhandlung beigefugten 

Mitteilung gem&B Artikel 11 Absatz 2 der Verfahrensordnung 
hat die Kanmier die Parteien davon unterrichtet, daB die 
Ansprüche gemäB Hilfsantrag I môglicherweise die Basis für 

die Aufrechterhaltung des Patents bilden könnten. 

In ihrem Schriftsatz vom 10. Oktober 1988 hat die Em-

sprechende I mitgeteilt, daB sie an der anberaumten münd-
lichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 7. Dezember 1988 hat die 

Beschwerdegegnerin auf der Basis ihres früheren Hilfsan-

trags I neue Ansprüche 1 bis 8 sowie eine angepai3te Be-
schreibung eingereicht und die Aufrechterhaltung des Pa-

tents mit diesen Unterlagen sowie den Zeichnungen gemäl3 

Streitpatent beantragt. Die somit geltenden unabhängigen 
Ansprüche lauten wie folgt: 

"1. Falschdrallstrecktexturjertes Filainentgarn aus syn-

thetischen Polymeren, bestehend aus einer einen Kern 

bildenden Kernfilaxnentgruppe (1) und aus einer an der 

AuBenseite des Kerns angeordneten und den Kern teil-

weise umhüllenden Mantelfilamentgruppe (2), wobei die 

beiden Filainentgruppen aus deni gleichen oder aus ver- 
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schiedenen Polymeren bestehen, dadurch gekennzeich-
net, daB die Mantelfilamentgruppe (2) aus mindestens 

zwei Filamentuntergruppen besteht, deren Filainente 

(4, 5) sich bezüglich ihres Einzeititers und ihres 
Querschnitts unterscheiden, wobei 

die eine Filainentuntergruppe zwischen 1 und 10 

Mantelfilamente (4) mit dem gräbsten Einzeltiter 
im Filamentgarn umfal3t, der bis 10 nial gröber 

ist als der der Mantelfilaniente (5) der anderen 

Filamentuntergruppe, und diese grãberen Mantel-

filainente gegenüber den Mantelfilamenten (5) mit 
dem feineren Einzeltjter in der Minderzahl sind, 
und 

die in der Mantelfilamentgruppe (2) in der Uber-

zahi vorhandenen feineren Filamente (5) der an-
deren Filamnentuntergruppe einen kleineren Em-

zeltiter besitzen als die Filamente (3) der 
Kernfilamnentgruppe (1), und daB 

die Filanmente (4, 5) der Mantelfilamnentgruppe 

(2) mm texturierterm Garn zwischen 5 und 25 % 
• 

	

	 länger sind ais die Filamente (3) der Kern- 
filamentgruppe 

) 

11 6. Verfahren zur Herstellung eines falschdrallstreck-

texturierten Filamentgarns gemäfi den Ansprüchen 1 bis 
5, wobei zwei geschmolzene Spinnniassen für die Kern-

filamentgruppe (1) und die Mantelfilamnentgruppe (2) 
aus fadenbildenden Polymeren (B, C) aus separaten 

Bohrungen gesponnen, die Filamnentgruppen (9, 10, 11) 
nach Abkühlung durch Blasluft vereinigt, mit Spinn-

präparation versehen, auf Garntrãger (15) aufge-

wickelt und anschljeBend falschdrallstrecktexturiert  
werden, dadurch gekennzeichnet, daB runde SpinndUsen 
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verwendet werden, deren Bohrungen für die gröbsten 

und feineren Filainente (4 bzw. 5) der Mantelfilament-

gruppe (2) mit verschiedenen Kapillardurchniessern 

(D1, D2) und/oder verschiedene Kapillarlängen (L3, 

L4) so verteilt sind, daB die Bohrungen (25) für die 

gröbsten Filamente (4) der Mantelfilamentgruppe (2) 
auf der der Blasmundung (A) gegenuberliegenden Seite 

angeordnet sind." 

X. 	Während der nmündlichen Verhandlung hat die Beschwerde- 
führerin ihre Ansicht erläutert, daB der Gegenstand des 

Anspruchs 1 durch den Stand der Technik genäB den Doku-

menten DE-A-1 915 821 (D3), DE-A-1 660 492 (Dl), 

DE-A-1 785 143 (D7), nahegelegt werde, während das Ver-

fahren gemäB Anspruch 6 im Hinblick auf die Dokumente 

DE-A-2 018 019 (D4) und JP-A-7 323 492 (D10) sowie auf 
aligeineine fachmännische Uberlegungen nicht auf éiner 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Die Beschwerdeführerin hat aufierdem erneut die Meinung 

vertreten, daB die Patentunterlagen dem Fachmnann es nicht 

ermnäglichen, die Erfindung auszuführen, insbesondere wegen 

der Abwesenheit entscheidender Angaben. 

Sie beantragte die Aufhebung der arigefochtenen Entschei-
dung und den Widerruf des Patents. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 
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2. 	Da die Beschwerde u.a. darauf gestützt wird, daB die Er- 

findung, die im angegriffenen Patent of fenbart ist, dem 

Erfordernis der .  Ausführbarkeit geina3 Artikel bOb EPU 

nicht genüge, ist diese für den Bestand des Patents ent-

scheidende Frage zuerst zu untersuchen. 

2.1 	Nach Ansicht der Beschwerdeführerin könne der Fachmann 

weder die Aufgabe der Erfindung erkennen noch nachprüfen, 

ob diese Aufgabe erreicht werde, weil ihm schon der Be-

griff "Spun-like-Effekt" unbekannt sei. 

• 	Dieser Auffassung kann sich die Kammer nicht anschlieBen. 

Sie stimint vielinehr der Beschwerdegegnerin darin zu, daB 

der Begriff "spun-like" dem Fachmann in der Bedeutung 

• 	"fasergarnähnlich" bekannt 1st. Er ist im übrigen bereits 

• 	in mehreren vom Europäjschen Patentamt veröffentlichten 

Patentanineldungen, die sich auf denselben technischen 

Bereich beziehen, verwendet worden (siehe die von der 

Beschwerdegegnerin ml Schriftsatz vom 6. Februar 1987 
genannten Druckschriften). 

2.2 	Zu dem von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Elnwand, 

daB in der Beschreibung Angaben bzw. MeBwerte fehien, urn 

die eingesetzten Polymere zu charakterisieren, und zwar 

sowohi hinsichtlich der Mengenangaben abs auch bezUgllch 

der Zusammensetzung der in den beschrlebenen Beispielen 

verwendeten Polymere, 1st zu bemerken, daB die Erfindung 

ersichtljch mit: einer Mehrzahl von Ausgangsprodukten (Po-

lymeren) durchgeführt werden kann, wie aus Anspruch 3 und 

der Beschreibung Seite 2, Zeilen 46-51 der Patentschrift 
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hervorgeht. Nähere Einzelheiten zu den bevorzugt verwen-

deten Polymeren sind in den Vergleichs- und Ausführungs-

beispielen angegeben. Die Kammer ist Uberzeugt, daB es dem 

Fachmann inöglich 1st, aus diesen Angaben sowie aus den je-
weils gewünschten Filamenteigenschaften auf die zu verwen-

denden Ausgangsrezepturen zu schliel3en bzw. diese mit we-
nigen gezielten Versuchen zu finden. 

	

2.3 	Nach Ansicht der Beschwerdeführerjn fehien in der Be- 

schreibung ferner Angaben für die Texturierung, wie Ver-

streckungsgrad, Falschdrall usw. sowie Angaben Uber die 

Heizung während der Texturierung. Dieser Einwand ist zu-
mindest bezüglich des Verstreckungsgrads nicht zutref fend 

(siehe Tabelle 1 auf Seite 5 der Streitpatentschrift). Lu 
Ubrigen 1st nach Auffassung der Kammer die ausdrückliche 
Nennung der erwähnteri Angaben nicht erforderlich, da es 

eine Vielzahl von Texturierungsverhältnissen gibt, die zu 
dem beanspruchten Garn führen können, deren Wahi also dem 
Fachmann überlassen werden kann. 

	

2.4 	Schliel3lich hat die Beschwerdeführerin die Meinung ge- 

äu8ert, daB wesentliche Angaben Uber die Eigenschaften der 

erzeugten Game bzw. der als Zwischenprodukte anfallenden 
Filamentgruppen fehiten und daB das Fertigprodukt wegen 
der Zahl der Absteller pro kg unbrauchbar sei. 

Auch dieser Einwand 1st nach Ansicht der Kammer nicht ge-
eignet, die technische Ausführbarkeit mi Sinne von 
Art. lOOb EPO in Frage zu stellen. Die vorliegende Erf in-

dung unifaBt ersichtlich eine Vielzahl von inöglichen Pro-

dukten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften auf-

weisen kónnen, solange sie den gewünschten "spun-like-

Effekt" be gutn Ablaufeigenschaften aufweisen. Es kann 

von einem Anme1er oder Patentinhaber in einem soichen 
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Fall nicht verlarigt werden, daI3 er alle diese Möglich-
keiten beschreibt oder sich nur auf einige begrenzt. Was 
die Zahi der Abs1eller pro kg angeht, zeigen die Ver-
gleichsversuche, die auf einer Versuchsstrickmaschine 

durchgeführt worlen  sind, zur Uberzeugung der Kammer eine 
vorteilhafte Tencenz bei den Garnen nach der Erfindung 

(vgl. Tabellen 1 und 2 auf Seite 5 der Streitpatent-

schrift). Es wird in der Patentschrift nicht behauptet, 

daB die dort erreichte Zahi der Absteller pro kg bereits 

dem nornalen Standard für Strickgarne, die zum Verkauf 
angeboten werden, entspricht. 

	

2.5 	Die Kammer kann aus den vorstehend genannten Grüriden den 

von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand mangeinder 

Ausführbarkeit nicht als stichhaltig ansehen. 

	

3. 	Der geltende Anspruch 1 enthält alle Merkmale des erteil- 

ten Anspruchs 1. Sein Schutzumfang ist wãhrend des Be-

schwerdeverfahrens durch die Einfugung von Merkmalen be-
schränkt worden. 

Der Anspruch 1 entspricht mithin den Vorschriften gemäB 
Artikel 123 (3) EPU. 

Die Merkmale, die in den Anspruch 1 eingefUhrt worden 	V  
sind, sind durch den Inhalt der ursprünglichen Of fenbarung 
gedeckt; 

- 	die Merkinale geinâl3 Absatz a) waren in den ursprüng- 

lichen AnsprUchen 5 und 7 enthalten; 

- 	die Merkinale! gem&B Absatz b) sind eine Kombination 

der Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4 mit dem 
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letzten Merkinal (die zwei letzten Zeilen) des ur-
sprUnglichen Anspruchs 1; 

- 	die Merkniale gemãB Absatz C) waren im ursprünglichen 
Anspruch 8 enthalten. 

Sornit entspricht der Anspruch 1 auch der Vorschrift gemaB 
Artikel 123 (2) EPU. 

Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 1st von der 

BeschwerdefUhrerin nicht bestritten worden. Sie folgt 
schon aus dern Umstand, daB keine der mi Verfahren befind-
lichen Druckschriften ein falschdrallstrecktexturjertes 
Filamentgarn mit einer Kern-Mantel-Gestaltung of fenbart, 
worin die Mantelfilarnente aus zwei Gruppen bestehen, wobei 

die Filamente der einen Gruppe gröber und die der anderen 

Gruppe dUnner sind als diejenigen, die den Kern bilden. 

Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tãtigkeit 1st 
folgendes festzustellen: 

5.1 	Ein falschdrallstrecktexturiertes Filamentgarn mit sämt- 

lichen Merkmalen gemàB dern Oberbegriff des Anspruchs 1 1st 

aus demn Dokument DE-A-1 915 821 (D3) bekannt. Be! diesem 

Garn ist eine Hülle aus Filamenten, die eventuell ver-

schiedene Titer aufweisen, urn einen Kern gekräuselt, wobei 

die Wahi der Zusammensetzung der Filaniente zu verschiede-
nen Eigenschaften wie Bausch usw. fUhren kann. 

5.2 	Bei einem derartigen Filanientgarn ist festgestellt worden, 

daB das Garn und die darnit hergesteilten Artikel umso 

bauschiger aussehen, je dUnner die Filarnente der Umhüllung 
sind. 

00170 	 • . . 1... 
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Es 1st daher versucht worden, die dünnerenFjlainente in 

den Mantel einzubringen, während die Kernfilamente ent-
sprechend dicker gewählt wurden, urn die Festigkeit und die 
Abziehkraft während der Verarbeitung (z. B. Strickerei) zu 

gewãhrleisten. Diese Zusarnrnensetzung führt jedoch zu 

Garnen, die schwer zu bearbeiten sind und viele Maschinen-
absteller verursachen können. 

	

5.3 	Der vorliegende Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, em 

Garn der vorstehend genannten Art zur VerfUgung zu 

stellen, das gute Ablaufeigenschaften bei der Weiterver-

arbeitung und trotzdern einen guten naturfaserähnlichen 
Aspekt aufweist. 

	

5.4 	Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkrnale des 

Anspruchs 1 gelöst, wobei man in dern Mantel, der aus einer 

Mehrzahl von dünneren Filainenten besteht, eine geringe 
Zahi von gröberen Filainenten vorsieht, deren Titer gräber 

ist ais der der Kernfilainente, die ihrerseits gröber sind 

als die feinen Mantelfilarnente, und wobel die Mantelfila-

mente im beanspruchten Uinfang lànger sind als die Kern-
filarnente. 

	

5.5 	Es 1st in dem Dokument DE-A-1 660 492 (Dl) bereits vorge- 

schiagen worden, ein Garn mit hoher Bauschigkeit herzu-

stellen, und zwar auch mit Kern-Mantel--Gestaitung, jedoch 

ohne gröbere Filamente irn Mantelteil. Die Verarbeitungs-

eigenschaften wurden verbessert, indem man die Filarnente 

des Kerngarnes mit dern texturierten Mantel durch ein Bin-

demittel verkiebte. Eine Anregung, die Verarbeitungsei-

genschaften des Garns in erfindungsgemäBer Weise durch 
grobe Filainente mi Mantel zu verbessern, konnte inithin von 
dieser Druckschrift nicht ausgehen. 
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5.6 	Die Druckschrift DE-A-1 915 821 (D3), auf die die Be- 

schwerdefUhrerin ihren Einwand fehiender erfinderischer 

Tätigkeit in der mUndlichen Verhandlung in erster Linie 

stUtzte, of fenbart ein falschdrailstrecktexturiertes 

Filamentgarn aus synthetischen Polymeren, das aus einer 

Kernfilamentgruppe und aus einer den Kern umhüllenden 

Mantelfilamentgruppe besteht, wobei letztere gemãl3 Seite 3 

oben "aus utindestens einer Umhüllungskomponente" besteht, 

also auch zwei derartige Komponenten oder Filarnentgruppen 

aufweisen kann, die aus einem anderen Polymer als der 

Kernfilamentgruppe bestehen und auch untereiriander vom 

Material her verschieden sein können (vgi. Seite 5, 

Abs. 1). Ahnlich wie bei dem Garn gemàB dem Anspruch 1 de 

Streitpatents wird auch bei diesem bekannten Garn auf 

Grund der Gestaltung der Hülle eine gute Bauschigkeit bzw. 

flauschige Oberfläche angestrebt. Anders als bel der var-

liegenclen Erfindung soil dies jedoch dadurch erreicht 

werden, daB die Fäden der Umhüliungskomponente bzw. -kom-

ponenten in Spiralen um die Kernfäden geiegt sind und die 

Richtung der Spiralen sich in relativ kurzen Abständen 

umkehrt. Ein Hinweis, einen derartigen Effekt und zugleich 

den Effekt verbesserter Verarbeitungseigenschaften durch 

das Einbringen weniger grober Filamente in die ansonsten 

aus dünnen Filamenten bestehende Mantelfiiamentgruppe zu 

erzielen, läBt sich auch dieser Druckschrift nicht 

entnehmen. 

Das in diesem Zusainmenhang von der Beschwerdeführerin 

herangezogene Beispiel 1 (Seite 17) verinittelt dem Fach-

mann die vom Gegenstand des Anspruchs 1 eher wegführende 

technische Lehre, einen Kern aus relativ feinen Filamenten 

(8,4den) mit nur zwei groben Hüllfàden zu umgeben 

(37,5den), ohne die für den Spun-like-Effekt wesentlichen 

dünnen Mantelfilamente vorzusehen. Die hierzu vorgetragene 

Auffassung, der Fachntann werde ausgehend von diesem Bei-

spiel die noch fehienden dünnen Filamente selbstverstànd- 
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lich rioch hinzunehmen, wenn er eine verbesserte Bauschig-

keit bzw. einen Spun-like-Effekt im Sinne des Patents 

wünsche, scheint auf einer rückschauenden Betrachtungs-

weise in Kenntnis der Erfindung zu beruhen. Jedenfalls 

kann ihn nichts in dieser Druckschrift zu einer soichen 

Vorgehensweise anregen, da dort - wie bereits erläutert - 

die angestrebte Bauschigkeit unabhängig von der Art der 

Mantelfilaniente durch den EinfluB der sich stetig in 

kurzen Abständen wiederholenden Umkehrung der Wickel-

richtung der Mantelfilamente erreicht werden soil. Der 

Fachmann hat daher keinen AnlaB, ausgehend von dieser 

Lehre weitere Uberlegungen anzustellen, die ihn in die 

Richtung der vorliegenden Erfindung bringen könnten. 

5.7 	Aus dem Dokument DE-A-1 785 143 (D7) ist ferner ein Garn 

mit drei Kornponenten bekannt, die zusammen texturiert 

sind. In diesem Dokument wird die Nöglichkeit, die Fila-

inente in einer Kern-Mantel--Anordnung zu ordnen, nicht 

erwähnt. Mach diesem Verfahren konzentrieren sich die 

gröbsten Filamente offensichtlich in der Mitte (slehe 

Fig. 14 und Seite 46 unten), so daB das Garn eine grund-

sätzlich andere Struktur als diejenige des Garns der 

vorliegenden Erfindung aufweist. Eel dieser Sachlage 

verinag die Kammer nicht zu sehen, wie von dieser Druck-

schrift eine Anregung in Rlchtung auf die Erfindung hãtte 

ausgehen können. Die in diesein Zusainmenhang von der Be-

schwerdeführerin als besonders relevant betrachtete Probe 

3a zu Beispiel 7 (vgl. Seite 41 Tabelle 3) kommt dern 

Gegenstand des Anspruchs 1 ebenfalls schon deshaib nicht 

nahe, well hier of fenbar eine Struktur mit einem innen-

liegenden groben Kernfaden (20den) und zwei Hüllfaden- 

gruppen von nahezu gleicher Dicke (3,3 und 4den) vorliegt, 

die sich somit von der im vorliegenden Anspruch 1 bean-

spruchten Struktur grundlegend unterscheidet. 
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5.8 	Das Dokument JP-A-5 285 545 (D9) in der durch die Be- 

schwerdegegnerin eingereichten Ubersetzung beschreibt em 

Garn, das Filamente mit verschiedenen Titern enthält, die 

ohne bestirnmte Ordnung einer Falschzwirntexturierung und 

nach oder vor dieser Texturierung einer Eräuselung unter-

worfen werden, urn den Aspekt des Endgarnes zu verbessern. 

Es gibt in diesern Dokument keinen Hinweis auf die Struktur 

des Produktes oder des Zwischenproduktes. 

5.9 	Schlielllich wird in dem Dokument DE-A-2 255 460 (Dli) zwar 

dieselbe Aufgabe wie in dern vorliegenden Patent gesteilt, 

aber dadurch gelöst, daB Filamente, die verschiedene Titer 

aufweisen können und verschiedene Schrumpfeigenschaften 

haben, durch eine Falschdrallstrecktexturierung zu einem 

Kern-Mantel-Garn verbunden werden. Ein Hinweis auf die 

gezielte Verwendung weniger grober Filarnente in einem 

ansonsten aus dünnen Filainenten bestehenden Mantel geht 

hiervon nicht aus. 

5.10 	Mach alledem ist festzustellen, daB die genannten Ent- 

gegenhaltungen weder jeweils für sich noch in Verbindung 

miteinander geeignet sind, dern Fachmann die in Anspruch 1 

angegebene Ausbildung des Filamentgarns nahezulegen. Der 

Gegenstand dieses Anspruchs beruht daher auch auf einer 

erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPU) und ist sornit 
patentfähig. 

Die abhãngigen AnsprUche 2 bis 5 enthalten spezielle 

Ausführungsformen des Games gemäl3 dem Anspruch 1. Die 

Gegenstànde dieser Ansprüche sind daher ebenfalls pa-

tentfähig. 

Die Verfahren nach den AnsprUchen 6 bis 8 sind speziell an 

die Herstellung des Games gemãB Anspruch 1 angepafit. Da 

der Gegenstand des Anspruchs 1 patentfähig ist, ist es 
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daher auch der Gegenstand dieser VerfahrensansprUche, well 
deren Konzeption die Kenntnis des Gegenstands des An-

spruchs 1 zur geistigen Voraussetzung hatte. Aus diesen 

Gründen erübrigftsich einäheres Eingehen auf die Frage, 

ob und ggf. weiche der in diesen Ansprüchen angegebenen 
Verfahrensschrjtte aus dem Stand der Technik bekannt bzw. 

nahegelegt werden (etwa aus den hierzu genannten Druck-

schriften D4 oder DlO) und inwieweit der Fachniann aufgrund 

einfacher praktischer Uberlegungen in der Lage war, die 

Bohrungen für die gräbsten Filamente auf der der Bias- 

mündung abgewandten Seite der Spinndüsen vorzusehen. 

rp 	Das Patent hat inithin un Uinfang der geltenden AnsprUche 1 
bis 8 Bestand. 

9. 	Die geltende Beschreibung 1st an den Wortlaut des geän- 

derten Patentbegehrens angepa8t und entspricht auch sonst 
•den Vorschrjftén des EPU. 
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Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Enscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu-

rUckverwiesen, das Patent Nr. 22 065 mit folgenderf Unter-
lagen aufrechtzuerhalten: 
- 	Ansprüche 1 bis 8 und Beschreibung, jeweils einge- 

reicht in der inündlichen Verhandlung, 
- 	Zeichnungen gemäi3 dem Streitpatent. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

/ 4 L-1 1, 

S. Fabiani e1 

? . 	. 	I 
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